
     Zeugen
Das 9. Gebot: 

„Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“
                                                                                   2. Mose 20.1-16

Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgend-
einer Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man
tun kann, 
sondern  durch  zweier  oder  dreier  Zeugen  Mund  soll  eine  Sache
gültig sein. 
Wenn ein  frevelhafter  Zeuge gegen jemand auftritt,  um ihn einer
Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die den
Streit  miteinander haben, vor den HERRN treten, vor die Priester
und Richter, die zu jener Zeit sein werden, und die Richter sollen
gründlich nachforschen. 
Und wenn der Zeuge ein falscher Zeuge ist und ein falsches Zeugnis
wider seinen Bruder gegeben hat, dann sollt ihr mit ihm tun, wie er
gedachte, seinem Bruder zu tun, 
damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust,  auf dass die andern
aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr solche bösen Dinge
tun in deiner Mitte. Dein Auge soll ihn nicht schonen: Leben um
Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß.

                                                                                       5. Mose 19.14-21 Lutherbibel 2017

 

 

 Seit dem BGH- Urteil von 1999
 werden 19 Merkmale 
 für die Beurteilung von

Zeugenaussagen herangezogen.


